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50/26. Auswirkungen der atomaren Strahlung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De
zember 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuß der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung eingesetzt hat, sowie auf ihre danach 
verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, so auch die 
Resolution 49/32 vom 9. Dezember 1994, in der sie unter 
anderem den Wissenschaftlichen Ausschuß ersucht hat, seine 
Arbeit fortzusetzen, 

mit Dank Kenntni.i nehmend von dem Bericht des Wissen
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersu
chung der Auswirkungen der atomaren Strahlung', 

erneut erklärend, daß die Fortsetzung der Arbeit des 
Wissenschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist, 

besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus 
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können, 

sich dessen bewußt, daß es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und die Auswirkungen dieser Strahlung 
auf den Menschen und die Umwelt zu analysieren, 

I. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuß der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wäh
rend der vergangenen vierzig Jahre seit seiner Einsetzung zur 
besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis der Mengen, 
der Folgewirkungen und der Gefahren der atomaren Strahlung 
geleistet hat, sowie dazu, daß er sein ursprüngliches Mandat 
mit wissenschaftlicher Autorität und unabhängiger Urteilskraft 
wahrnimmt; 

2. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuß um die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen 
Aktivitäten zur Erhöhung des Kenntuisstands hinsichtlich der 
Mengen, Folgewirkungen und Gefahren der ionisierenden 
Strahlung jeglichen Ursprungs; 

3. unterstIJtzt die Absichten und Pläne des Wissenschaft
lichen Ausschusses bezüglich seiner künftigen wissenschaftli
chen Untersuchungs- und Bewertungstätigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

4. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuß außerdem, 
auf seiner nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen 
Probleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ürrer einundfünfzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten; 

5. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
den Wissenschaftlichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg
reiche Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe seiner 
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Arbeitser.gebnisse an die Generalversammlung, die Fachwelt 
und die Offentlichkeit weiter zu unterstützen; 

6. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen, 
der Internationalen Atomenergie-Organisation und den nicht
staatlichen Organisationen für ürre Unterstützung des Wissen
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet weiter zu verstärken; 

7. bittel die Mitgliedstaaten, die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom
menden nichtstaatlichen Organisationen, weitere wichtige 
Daten über die mit verschiedenen Strahlungsquellen verbunde
nen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren" zur 
Verfügung zu stellen, was für den Wissenschaftlichen Aus
schuß bei der Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an die 
Generalversammlung sehr hilfreich wäre. 
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50/27. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/34 vom 9. Dezember 
1994, 

zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwachsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der 
internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die 
Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle 
sein sollten, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationOIen Zu
sammenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, 
einschließlich der einschlägigen Normen des Weltraumrechts 
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke, 

besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens im Welt
raum, 

in der Erkenntnis, daß alle Staaten, insbesondere die füh
renden Raumfahrtnationen, als wesentliche Voraussetzung für 
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Er
forschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke 
aktiv· zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im Welt
raum beitragen sollten, 

in der ElWägung, daß die Frage des Weltraummülls für alle 
Nationen von Belang ist, 

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie 
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen 
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet beitragen, und der Wichtigkeit der weiteren 
internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, 




